
 

Neue EU-Leitlinien für Zusammenhalt, Wachstum und 
Arbeitsplätze 

Die Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum und Beschäftigung 

Leitlinien für den Zeitraum 2007-2013 (Auszug) 

4.3. LEITLINIE: Mehr und bessere Arbeitsplätze 

Mit der Neulancierung der Lissabon-Strategie hat der Europäische Rat ein einziges Leitlinienbündel 
beschlossen, in dem die Grundzüge der Wirtschaftspolitik und die Leitlinien für die europäische Be-
schäftigungsstrategie vereint und somit makroökonomische, mikroökonomische und beschäftigungs-
politische Strategien für Wachstum und Beschäftigung integriert werden. Den Verordnungsentwürfen 
zufolge decken sich die Schwerpunkte der strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft in den 
Bereichen Beschäftigung und Humanressourcen mit denjenigen der europäischen Beschäftigungs-
strategie. Außerdem legen die beschäftigungspolitischen Empfehlungen der EU großes Gewicht auf 
die länderspezifischen Herausforderungen und Prioritäten. 

Die Offensive für Vollbeschäftigung und höhere Produktivität hängt von einer breiten Palette von 
Maßnahmen ab, darunter auch die bereits erörterten. Investitionen in die Entwicklung von Infrastruk-
tur, Unternehmen und Forschung schaffen dank der Wirkung in der Anlaufphase kurzfristig Beschäfti-
gungschancen, greifen aufgrund der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aber auch langfristig. 
Damit diese Investitionen die maximale Beschäftigungswirkung erzielen, muss das Humankapital 
weiter entwickelt und gestärkt werden. 

In Bezug auf die Entwicklung des Humankapitals heben die beschäftigungspolitischen Leitlinien drei 
Aktionsschwerpunkte für die politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor: 

− Mehr Menschen an das Erwerbsleben heranführen und die Sozialschutzsysteme modernisie-
ren; 

− die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die Flexibilität 
der Arbeitsmärkte steigern; 

− die Investitionen in Humankapital steigern durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung. 

Im Einklang mit diesen Schwerpunkten sollten Investitionen hinreichend Beachtung finden, mit denen 
die Effizienz der öffentlichen Verwaltung, aber auch der Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur ge-
steigert werden sollen. 

Die Kohäsionspolitik sollte sich darauf konzentrieren, die speziellen Probleme, mit denen die europäi-
sche Beschäftigungsstrategie in jedem Mitgliedstaat konfrontiert wird, zu lösen, indem sie die Aktio-
nen unterstützt, die unter die Ziele „Konvergenz“ sowie „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung“ fallen. Für das erstgenannte Ziel steht ein breiteres Spektrum von Aktionen und Finanz-
mitteln zur Verfügung. Für das letztgenannte Ziel müssen die EU-Mittel deutlich stärker konzentriert 
werden, um eine signifikante Wirkung zu erzielen. 

Die beschäftigungspolitischen Empfehlungen heben besonders die länderspezifischen Herausforde-
rungen und Prioritäten hervor, die auf nationaler oder regionaler Ebene gehandhabt werden können. 
Namentlich in den Programmen, die der Arbeitsplatzschaffung und der Entwicklung der Humanres-
sourcen dienen, sind diese Herausforderungen und Prioritäten zu berücksichtigen. Um regionale Dis-
paritäten wirksam zu beseitigen, sollten - wenn keine speziellen Regionalprogramme durchgeführt 
werden - nationale Programme eine regionale Dimension aufweisen. 
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4.3.1. Mehr Menschen an das Erwerbsleben heranführen und die Sozialschutzsysteme moder-
nisieren 

Nur durch die Verbreiterung der Wirtschaftsbasis, die Anhebung des Beschäftigungsniveaus und die 
Verringerung der Arbeitslosigkeit kann es gelingen, Wirtschaftswachstum und eine Gesellschaft ohne 
soziale Ausgrenzung zu fördern und Armut zu bekämpfen. Allein schon angesichts des erwarteten 
Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist eine stärkere Erwerbsbeteiligung unverzicht-
bar. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 

− ihre Beschäftigungspolitik auszurichten auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzquali-
tät und Arbeitsproduktivität sowie Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts; 

− einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik zu fördern; 

− für Arbeitsmärkte ohne Ausgrenzung zu sorgen, die Attraktivität der Erwerbstätigkeit zu stei-
gern, Arbeit lohnend zu machen für Arbeitsuchende, einschließlich Behinderte und Nichter-
werbstätige; 

− den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht zu werden. 

Den Aktionen muss die vorherige Bedarfsermittlung beispielsweise anhand einschlägiger nationaler 
und/oder regionaler Indikatoren wie Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote, Anteil der Langzeitar-
beitslosen, Anteil der von Armut bedrohten Menschen und Einkommensniveau zugrunde gelegt wer-
den. 

Zur Unterstützung von Arbeitsmarktdiensten für Arbeitsuchende, Arbeitslose und Benachteiligte müs-
sen effiziente, wirksame Arbeitsmarkteinrichtungen, vor allem Arbeitsvermittlungsdienste vorhanden 
sein, die auf die Herausforderungen des rapiden wirtschaftlichen und sozialen Wandels und der Alte-
rung der Bevölkerung reagieren können; diese können aus den Strukturfonds gefördert werden. Diese 
Einrichtungen spielen eine zentrale Rolle, indem sie aktive Arbeitsmarktstrategien umsetzen und indi-
viduell zugeschnittene Dienste mit dem Ziel anbieten, die berufliche und geografische Mobilität zu 
fördern und - auch auf lokaler Ebene – das Angebot an Arbeitsplätzen mit der Nachfrage danach ab-
zustimmen. Sie sollten dazu beitragen, Defizite und Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sowie den Bedarf 
an Kompetenzen und Qualifikationen besser zu antizipieren. Dadurch würde auch eine bessere Be-
wältigung von Wirtschaftsmigration unterstützt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die angebotenen 
Dienste einfach zugänglich und transparent sind. Das EURES-Netz ist ein wichtiges Instrument zur 
Steigerung der beruflichen und geografischen Mobilität auf europäischer und auf nationaler Ebene. 

Großes Gewicht sollte auf die Stärkung aktiver und präventiver Arbeitsmarktmaßnahmen gelegt wer-
den, die es Arbeitsuchenden, Arbeitslosen, Nichterwerbstätigen, älteren Beschäftigten und von Ar-
beitslosigkeit Bedrohten gestatten, Probleme beim Eintritt in das Erwerbsleben oder beim Verbleib 
darin zu überwinden. Im Mittelpunkt der Maßnahmen sollten personenbezogene Dienste stehen, die 
Hilfe bei der Stellensuche, Schulungen und Arbeitsvermittlung einschließen. Dabei sind das Potenzial 
für Selbstständigkeit und Unternehmensgründung, IKT-Kenntnisse und die Fähigkeit zum Umgang mit 
digitalen Medien in vollem Umfang zu berücksichtigen. Folgende Punkte sind besonders wichtig: 

− Umsetzung des Europäischen Paktes für die Jugend, indem Jugendlichen der Zugang zur Be-
schäftigung und der Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird. Dies kann auch 
durch Berufsberatung, Hilfestellung bei der Vervollständigung der Bildung oder beim Zugang zu 
geeigneten Schulungs- und Ausbildungsgängen geschehen. 

− besondere Maßnahmen, um die Frauenerwerbsbeteiligung zu steigern, die berufliche Ge-
schlechtersegregation abzubauen sowie die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Män-
nern und geschlechtsspezifische Stereotype zu beseitigen, ein familienfreundlicheres 
Arbeitsumfeld zu schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern; ein 
einfacherer Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen und zu Betreuungseinrichtungen für 
Pflegebedürftige ist ebenso wichtig wie das Gender Mainstreaming im Rahmen politischer 
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ist ebenso wichtig wie das Gender Mainstreaming im Rahmen politischer Strategien und Maß-
nahmen, Bewusstseinsbildung und der Dialog zwischen Entscheidungsträgern; 

− spezielle Maßnahmen, um Migranten in stärkerem Maße Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewäh-
ren und deren soziale Integration zu erleichtern. Dies könnte folgendes umfassen: Schulungen 
und Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, individuelle Beratung, Sprach-
kurse, geeignete Unterstützung für unternehmerische Initiative, Sensibilisierung von Arbeitge-
bern und zugewanderten Arbeitskräften für ihre Rechte und Pflichten sowie striktere Durchset-
zung des Diskriminierungsverbots. 

Eine weitere wichtige Priorität sollte darin bestehen, benachteiligte oder von sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Menschen wie Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, Minderheiten und Behinderte besser in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies setzt eine noch breitere Vielfalt von Unterstützungsmaßnahmen 
voraus, die Integrationswege schaffen und die Diskriminierung bekämpfen. Dabei ist Folgendes anzu-
streben: 

− Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen durch eine höhere Beteiligung an 
Berufserstausbildung und Fortbildung, Umschulung, geeignete Anreize und besondere Arbeits-
regelungen aber auch durch das Angebot der notwendigen sozialen Hilfs- und Betreuungs-
dienste, einschließlich durch Entwicklung der Sozialwirtschaft; 

− Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Akzeptanz von Vielfalt am Arbeitsplatz 
durch Schulung in Sachen Vielfalt und Sensibilisierungskampagnen, in die auch lokale Ge-
meinschaften und Unternehmen in vollem Umfang einbezogen werden sollten. 

4.3.2. Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die 
Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern 

Angesichts des steigenden Globalisierungsdrucks, einschliesslich plötzlicher und unerwarteter Han-
delsschocks, und der ständigen Einführung neuer Technologien muss Europa wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen besser antizipieren, auslösen und assimilieren können. Im Rahmen der be-
schäftigungspolitischen Leitlinien werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 

− Flexibilität, kombiniert mit Beschäftigungssicherheit zu fördern und unter Berücksichtigung der 
Rolle der Sozialpartner die Segmentierung der Arbeitsmärkte zu verringern; 

− die Entwicklung der Lohnkosten und die Mechanismen für den Abschluss von Tarifverträgen 
beschäftigungsfreundlich gestalten. 

Der Schwerpunkt sollte auf die Förderung von Investitionen der Unternehmen und vor allem der KMU 
in die Humanressourcen und Arbeitskräfte gelegt werden, indem Strategien und Systeme für lebens-
langes Lernen entwickelt werden, die Beschäftigten, vor allem minderqualifizierten und älteren Arbeit-
nehmern, die Fertigkeiten vermitteln, die erforderlich sind, um in der wissensbasierten Wirtschaft mit-
halten und das Erwerbsleben verlängern zu können. Besonderes Augenmerk ist zu richten auf 

− die Entwicklung von Strategien und Systemen für lebenslanges Lernen einschließlich Instru-
mente wie regionale und sektorale Fonds, um die betrieblichen Investitionen in und die Teil-
nahme aller Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen anzuheben; 

− die Durchführung dieser Strategien durch Finanzbeiträge zu den Programmen und Fortbil-
dungsmaßnahmen. Besonderen Vorrang sollten KMU erhalten, denen u.a. der Zugang zu ex-
terner Fachkompetenz und externen Schulungsangeboten - mit besonderem Gewicht auf IKT- 
und Managementkompetenzen - erleichtert werden sollte. Ein weiterer Schwerpunkt bestünde 
darin, mehr minderqualifizierte und ältere Arbeitnehmer zur Teilnahme an Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen zu bewegen. 

Besondere Bedeutung kommt der besseren Antizipierung und Bewältigung des Strukturwandels und 
besonders der durch die Öffnung des Handels induzierten Veränderungen zu. Es wäre zu prüfen, ob 
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unter Mitwirkung der Sozialpartner, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften Beobachtungssysteme 
eingerichtet werden sollten, um sozioökonomische Veränderungen auf nationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene genau zu untersuchen und künftige Wirtschafts- und Arbeitsmarkttrends zu prognostizie-
ren. Für Programme, deren Ziel darin besteht, die Arbeitsmärkte zu modernisieren und die allmähliche 
Entwicklung von Sektoren wie Landwirtschaft, Textil oder Automobilbau innerhalb der EU zu prognos-
tizieren, sind Fördermittel bereitzustellen; außerdem sind aktive Maßnahmen zur Konsolidierung des 
wirtschaftlichen Wohlstands der Regionen zu treffen. Bedarf besteht auch an speziellen Beschäfti-
gungs-, Fortbildungs- und Unterstützungsdiensten für Beschäftigte im Zusammenhang mit der Um-
strukturierung von Unternehmen und Sektoren. Dazu gehören u.a. Möglichkeiten, rasch Massenent-
lassungen zu reagieren. 

Beachtung sollte auch der Entwicklung und Verbreitung von Wissen über innovative und anpassungs-
fähige Formen der Arbeitsorganisation geschenkt werden, um neue Technologien zu nutzen. Dies 
betrifft u.a. Telearbeit, die Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Produktivi-
tätssteigerung und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hierunter könnten auch Maß-
nahmen fallen, die dazu dienen, Unternehmen für ihre soziale Verantwortung zu sensibilisieren und 
Schwarzarbeit in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis umzuwandeln. 

4.3.3. Die Investitionen in Humankapital steigern durch Verbesserung von Bildung und Qualifi-
zierung 

Europa muss mehr in sein Humankapital investieren. Zu viele Menschen gelangen nicht auf den Ar-
beitsmarkt oder werden von diesem ausgeschlossen, weil ihre Qualifikationen unzureichend oder 
nicht gefragt sind. Um allen Altersklassen den Zugang zur Beschäftigung zu erleichtern und das Pro-
duktivitätsniveau und die Arbeitsplatzqualität zu verbessern, muss zum Nutzen des Einzelnen, der 
Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesellschaft auf nationaler Ebene mehr in Humankapital und 
die Entwicklung und Durchsetzung von Systemen für wirksames lebenslanges Lernen investiert wer-
den. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 

− die Investitionen in das Humankapital zu steigern und zu optimieren, 

− die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen auszurichten. 

Reformen in Bezug auf eine arbeitsmarktorientierte Ausbildung sind erforderlich, um mehr Menschen 
an das Erwerbsleben heranzuführen und die Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unterneh-
men zu steigern. Parallel dazu sind - soweit möglich anhand europäischer Standards und Grundsätze 
- Reformen der Schul- und Berufsbildungssysteme durchzuführen. In den vorherigen Programmpla-
nungszeiträumen haben die Strukturfonds in großem Umfang in die Schul- und Berufsbildungssyste-
me investiert. Im kommenden Planungszeitraum müssen die Investitionen in das Humankapital ver-
stärkt werden, indem die Lissabon-Ziele im Einklang mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung in den Mittelpunkt gestellt werden. Die folgenden allgemeinen Prioritäten sind zu be-
achten: 

− Mehr und bessere Investitionen in das Humankapital einschließlich geeigneter Anreize und Me-
chanismen zur Kostenaufteilung für Unternehmen, öffentliche Behörden und Privatpersonen; 

− Förderung kohärenter, umfassender Strategien für lebenslanges Lernen mit besonderem Au-
genmerk auf die von der Wissensökonomie nachgefragten Fähigkeiten, einschließlich der För-
derung der Gründung von Partnerschaften zwischen Regionen und Städten im Bereich Schul- 
und Berufsbildung, um den Austausch von Erfahrung und bewährten Verfahren zu erleichtern. 
Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Belange benachteiligter Gruppen zu richten; 

− Förderung der Ausarbeitung und Umsetzung von Reformen der Schul- und Berufsbildungssys-
teme, denen soweit möglich europäische Standards und Grundsätze zugrunde liegen; 

− Stärkung der Verbindungen zwischen Hochschulen, Forschungs- und Technologiezentren und 
Unternehmen, namentlich durch die Arbeit in Netzwerken und gemeinsame Maßnahmen. 
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Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ müssen sich viele Mitgliedstaaten und Regionen beträchtlichen 
Herausforderungen im Schul- und Berufsbildungsbereich stellen. Außerdem sollten die Finanzmittel 
für die Umsetzung von Reformen eingesetzt werden, mit denen die folgenden speziellen Grundsätze 
verwirklicht werden: 

− Gewährleistung eines angemessenen Angebots an attraktiver, zugänglicher und hochwertiger 
Schul- und Berufsbildung auf allen Ebenen, einschließlich flexibler Bildungswege, deutlicher 
Rückgang der Zahl der Schulabbrüche und Anhebung der Zahl der Abschlüsse der Sekundar-
stufe II. 

− Förderung der Modernisierung der höheren Bildung und Erschließung des Humanpotenzials in 
Forschung und Innovation, durch Aufbaustudiengänge, die weitere Fortbildung von Forschern 
und durch die Anziehung von mehr jungen Menschen in wissenschaftliche und technische Stu-
diengänge. 

− Förderung von Qualität und Attraktivität der beruflichen Ausbildung, einschließlich der betriebli-
chen Ausbildung und der Ausbildung in unternehmerischer Kompetenz; 

− Sicherstellung von gegebenenfalls mehr Mobilität auf regionaler, nationaler und transnationaler 
Ebene, und Förderung von Rahmenbedingungen und Systemen, innerhalb deren hinsichtlich 
von Qualifikationen Transparenz herrscht und diese anerkannt werden und nichtformales und 
informelles Lernen validiert wird; 

− Investitionen in die Schul- und Berufsbildungsinfrastruktur einschließlich in IKT, sofern solche 
Investitionen nötig sind, um Reformen durchzuziehen, und/oder sofern sie wesentlich dazu bei-
tragen können, die Qualität und Wirksamkeit der Schul- und Berufsbildungssysteme zu stei-
gern. 

Nach: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005), KOM (2005) 299, Die Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum 
und Beschäftigung 

Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_de.pdf
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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